
Die Landrätin als
Kreispolizeibehörde
Soest

§12 a PolG – Strategische Fahndung
Maßnahmen der Kreispolizeibehörde Soest (KPB Soest)

1. Ihre Elektronische Anfrage vom 06.05.2023

██████████████████

ihre elektronische Anfrage vom 06.05.2023, gerichtet an den Kreis
Soest, wurde mir zuständigkeitshalber am 08.05.2023 zur
abschließenden Bearbeitung übermittelt. 
Seitens meiner Behörde wurde zwischen 2018 und 2023 keine
„strategische Fahndung“ gem. §12 a PolG NRW beantragt, angeordnet
und/oder abgelehnt.

Daher beantworte ich ihre Anfrage wie folgt:
Frage 1: nicht vorhanden
Frage 2: nicht vorhanden
Frage 3: nicht vorhanden

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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Kreispolizeibehörde Soest, Postfach 120263, 59477 Soest

-Elektronische Post-
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Aktenzeichen:

AZ: 57.01.01

bei Antwort bitte angeben

███████

Telefon ██████████

Telefax ██████████

███████████████████

Dienstgebäude:

Boleweg 110-112

59494 Soest

Raum 1.15

Telefon 02921-9100-0

Telefax 02921-9100-2099

poststelle.soest@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/soest


